
Gefährdungsbeurteilungen im Schulbereich 
- wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen 
 

Der Schulleitung obliegt nach § 5 Arbeitsschutzgesetz, die Durchführung einer 
umfassenden Gefährdungsbeurteilung. 

Rechtliche Grundlage für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist das "Gesetz über die 
Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit" - kurz Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
von 1996. 

§ 5 Absatz 1 ArbSchG fordert den Arbeitgeber auf, die Gefährdungen, denen die 
Beschäftigten bei der Arbeit ausgesetzt sind, zu ermitteln und zu beurteilen sowie die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.  

Eine systematische Vorgehensweise bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zeigt 
alle Gefährdungen im Betrieb auf. Frühzeitiges Erkennen verhindert Störungen in der Schule 
und im Arbeitsablauf sowie Fehlzeiten der Mitarbeiter/innen durch Krankheit, Arbeits-
unfälle und Berufsunfähigkeit. 

Zu Ihrer Arbeitserleichterung bzw. Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung stehen Ihnen 
entsprechende Checklisten für die relevanten Räume und Bereiche zur Verfügung.  

Auf die Checklisten können Sie über unsere Homepage zugreifen: 
 

www.loeffler-asig.de      -> Login ->      Schulen    ->       Gefährdungsbeurteilung 

 
Vorgehen:  Die sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loeffler-asig.de/


Erläuterungen zu den Checklisten 

Spalte „Prüffrage“ 

In Frageform  werden Kriterien zur Gefährdungsbeurteilung formuliert. 

Spalte „Schutzziel/Quelle“ 

In dieser Spalte sind die Rechtsgrundlagen genannt 

Spalte „Handlungsbedarf“ 

Hier ist unter Berücksichtigung  der Beantwortung der Spalte Prüffrage  „JA“ oder  „Nein“ anzugeben. 

Spalte“ Beratungsbedarf“ 

Sofern Beratungsbedarf besteht mit „JA „ beantworten. 

Spalte „Lösungsansätze/Maßnahmen“ 

Hier sind die erforderlichen Maßnahmen einzutragen. 

Spalte „Umsetzung durch und bis“ 

Hier werden  die für die Durchführung  Verantwortlichen, unter Terminfestlegung eingetragen. 

Spalte „erledigt“ 

Dokumentation, inwieweit sind die vereinbarten Maßnehmen durchgeführt und sind die Schutzziele 
erreicht. 

 


